
I. Vorbemerkung
Mit der Bezeichnung „Körper-

scanner“ (body scanner) wird im Allge-
meinen eine Form von Sicherheitstech-
nik bezeichnet, die darauf abzielt, ver-
deckt am Körper getragene Gegenstän-
de sichtbar zu machen. Diese Geräte
nutzen verschiedene Bereiche des
elektromagnetischen Spektrums (mm-,
Terahertz- oder Röntgen-Wellen), um
Kleidung zu durchdringen und Objekte,
welche unter der Kleidung getragen
werden, sichtbar zu machen. Die Wellen
werden aber nicht nur von Metall und
Kunststoffen reflektiert (wodurch die
daraus gefertigten Gegenstände sicht-
bar werden), sondern auch von Wasser –
und damit der Oberfläche des mensch-
lichen Körpers. Im Normalfall wird so ein
Bild des „nackten“ Körpers erstellt, der –
je nach verwendeter Technologie – sehr
detailreich dargestellt werden kann.
Deswegen werden die Geräte in der
(Boulevard-)Presse auch als „Nacktscan-
ner“ bezeichnet.

In „aktiven Systemen“ werden Tera-
hertz- oder mm-Wellen auf die zu kon-
trollierende Person gerichtet. „Passive
Systeme“ nutzen die vom menschlichen
Körper ausgehende und in der Umge-
bung ohnehin vorhandene Strahlung.
Die von aktiven Systemen erzeugten Bil-
der erwecken im Gegensatz zu den Pro-
dukten passiver Systeme eher den Ein-
druck von realistischen Nacktbildern,

weil es durch die aktive „Bestrahlung“
zu stärkerer „Belichtung“ und damit
auch zu Schattenwürfen kommt, die ei-
nen plastischeren Effekt des Bildes er-
zeugen.

Auch wenn es im Folgenden vor al-
lem um so genannte Portalscanner ge-
hen wird, welche im Rahmen von
Zugangskontrollen insbesondere am
Flughafen eingesetzt werden, ist daran
zu erinnern, dass dies nicht bedeutet,
dass sich die Diskussion um die Produk-
tion und Nutzung von Bildern des –
mehr oder minder deutlich erkennba-
ren – entblößten Körpers auf dieses Bei-
spiel beschränken sollte. Ebenso ist zu
beachten, dass der Einsatz dieser Tech-
nologien auch im Verbund mit anderen
Sicherheits- und Überwachungstechno-
logien denkbar ist (etwa zur Ermögli-
chung der Erfassung biometrischer Da-
ten oder als Grundlage für die Auswer-
tung von Bewegungsmustern).

Im Folgenden sollen zunächst einige
allgemeine Überlegungen zum Thema
„Sicherheit“ angestellt werden, die die
aktuelle Debatte in einen kulturellen
Kontext einordnet und wichtige Merk-
male des Sicherheitsbegriffs erarbeitet
(II.). Anschließend wird die spezifische
Problematik der Körperscanner und ih-
res Einsatzes an Flughäfen als Sicher-
heitstechnik in den Blick genommen (III.
und IV.). Abschließend wird dann weite-
rer Diskussions- und Forschungsbedarf
im Bereich der Sicherheitsforschung
zur Diskussion gestellt (V.).

II. Zum Sicherheitsbegriff

Was man sich unter „Sicherheit“ vor-
zustellen hat, ist relativ einsichtig, so-
lange man nicht den Versuch einer Defi-
nition wagen muss. Erst in dem Mo-
ment, da der Sicherheitsbegriff selbst
„verunsichert“ wird, werden Probleme
der genauen Bestimmung dessen, wor-
über man spricht, deutlich.

Der Begriff der Sicherheit kommt aus
dem lateinischen: „sine cura“ (ohne Sor-
ge) bedeutet für den antiken Kontext
die Unbeschwertheit des Geistes und
der Seele, die Freiheit von Sorge (vgl.

Ammicht Quinn & Rampp, 2009a). Der
Begriff veränderte sich mit unterschied-
lichen kulturellen und politischen Ent-
wicklungen. So waren die Debatten in
der frühen Neuzeit bis über die Zeit der
Aufklärung hinaus mit einem Begriff der
Sicherheit beschäftigt, die diesen als die
Grundlage für die Ausübung der Frei-
heit (man könnte auch sagen: der
Selbstentfaltung) ansahen. Entspre-
chend wurde auch darüber nachge-
dacht, inwiefern sich die Freiheit und Si-
cherheit des Einzelnen mit der Freiheit
und Sicherheit der anderen vereinbaren
lassen.1 Was in dieser Vorstellung Unsi-
cherheit bringen konnte, waren die Mit-
menschen. Dies ändert sich in einer spe-
zifisch modernen oder spätmodernen
Fassung des Sicherheitsbegriffs. Denn
mit Beginn der Industrialisierung und
Urbanisierung im 19. Jahrhundert wur-
den Unsicherheitsfaktoren zunehmend
weniger in Individuen greifbar, sondern
resultierten aus den unabsehbaren Ge-
fahren, die eine fortschreitende Urbani-
sierung und Technisierung der Welt mit
sich bringt. Es gilt nunmehr, die unbe-
kannten Risiken in ihrer potenziellen
Schlagkraft durch proaktives Handeln
zu minimieren.2 Entsprechend be-
kommt individuelles wie kollektives
Handeln zur Herstellung der Sicherheit
einen zentralen Stellenwert. „Sicher-
heit“ ist in diesem Sinn „eine allgemeine
Wertidee und ein universell einsetzba-
rer normativer Begriff geworden“ (Ma-
kropoulos, 1995, Sp. 749). So definiert et-
wa der UN-Entwicklungsbericht von
1994 (United Nations Development Pro-
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gramme, 1994) „Sicherheit“ in umfas-
sender Weise („Human Security“) und
bestimmt drei Perspektiven auf Sicher-
heit, die als „Freiheit vor Furcht“, „Frei-
heit vor Not“ und als „Durchsetzung der
Menschenrechte“ beschrieben wird
(vgl. Werthes, 2009; dazu auch Rampp,
2009). Sicherheit kann in diesem Sinn
dann als gegeben betrachtet werden,
„wenn ein (menschenwürdiges) (Über-)
Leben (dauerhaft ungefährdet) gewähr-
leistet ist“ (Werthes, 2009, S. 42).

Mit dieser Konzeption von Sicherheit
in einem breiten Sinn, sozusagen als
„Allgemeine Wertidee“, gehen jedoch
Probleme einher. Neben methodologi-
schen Fragen ist dies vor allem die Ge-
fahr des Missbrauchs des Sicherheitsbe-
griffs: Wenn verschiedenste Bereiche
(wie im UN-Entwicklungsbericht zu le-
sen ist bspw. Gesundheit, Bildung, Um-
welt, etc.) zunehmend unter dem
Aspekt Sicherheit verhandelt werden
(also eine zunehmende „Versicherheitli-
chung“ stattfindet), so folgt daraus eine
andere Logik für diese Bereiche, näm-
lich die der Sicherheit. Das bedeutet,
dass sich die im jeweiligen Bereich zu
verortenden Praktiken zunehmend an
einem Gegeneinander als an einem Mit-
einander, und verstärkt an einem aus
Gewalt und Gegengewalt bestehenden
Beziehungsmodus orientieren. Ob Ge-
sundheits-, Bildungs- und Umweltfra-
gen unter der Wirkung eines Sicher-
heitsimperativs produktiv bearbeitet
werden können, oder ob sich daraus
nicht noch größere Probleme als die ur-
sprünglich zu bearbeitenden stellen,
scheint fraglich (vgl. Wæver, 1995;
Rampp, 2009).

Mit Blick auf die aktuellen Sicherheits-
debatten, wie sie etwa in Zusammen-
hang mit dem Einsatz von Körperscan-
nern an Flughäfen geführt werden,
wird eines ersichtlich: Verweise auf die
Sicherheit beziehen ihre Wirkkraft nicht
einfach aus sich. Sicherheitsdiskurse er-
halten ihre rechtfertigende Kraft nicht
zuletzt dadurch, dass offene oder ver-
deckte Angstdiskurse sie stützen (vgl.
zum folgenden Ammicht Quinn &
Rampp, 2009a; vgl. auch Lyon, 2006).

Der Begriff der „Angst“ hat dabei sei-
ne ganz eigene kulturelle Geschichte.
Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts galt Angst als etwas Unrühmliches
und zu Vermeidendes. Insbesondere
auf dem Gebiet der Pädagogik machte
sich in dieser Zeit eine breite pädagogi-
sche Polemik gegen die (als weiblich
geltende) Angst-Erziehung breit. Weil
Angst vermehrt als erlernt und Tapfer-
keit als die eigentlich zu erstrebende Tu-
gend angesehen wurde, konnte die

Angst der Kinder zur Scham der Eltern
werden. Diese Situation scheint sich et-
wa 100 Jahre später verändert zu haben:
In dem Maß, in dem Tapferkeit als Tu-
gend an Stellenwert verliert, so wird
Vorsicht und Schutz vor überall lauern-
den Gefahren, von Zusatzstoffen in Nah-
rungsmitteln bis Gefährdungen im Stra-
ßenverkehr, zur allgemeinen Regel.
Der „veränderte Umgang mit Angst,
der auf einer veränderten Bewertung

von Angst beruht, ist genauso sichtbar
im öffentlichen Diskurs: Furedi (2005)
stellt in einer Analyse britischer Zeitun-
gen fest, dass der Begriff ‚at risk‘ von
2037 Nennungen im Jahr 1994 auf 18 003
Nennungen im Jahre 2000 angestie-
gen ist“ (Ammicht Quinn & Rampp,
2009a).

Dieser kulturgeschichtlich und me-
dienanalytisch wahrnehmbare Verände-
rungsprozess korreliert mit den Verän-
derungen des Sicherheitsbegriffs: Weil
Gefahren eben nicht mehr klar benenn-
bar sind, scheint eine generelle Vorsicht
bzw. Absicherung vor allem potenziell

Sicherheitsgefährdendem angebracht.
Sich abzusichern ist durch einen be-
stimmten „Angsthabitus“ erlernbar, der
sich gleichzeitig perpetuiert und eine
eigene Definitionsmacht über konkrete
Sicherheits- und Unsicherheitslagen be-
kommt. Denn genau dort, wo die politi-
schen und gesellschaftlichen Sicher–
heitsdebatten an einem wenig reflek-
tierten Angsthabitus anschließen, kön-
nen Sicherheitsmaßnahmen unter-
schiedlicher Eingriffstiefe leicht ge-
rechtfertigt werden.3

Flughäfen scheinen in diesem Kon-
text besondere Orte zu sein: An ihnen
manifestiert sich wie sonst fast nirgend-
wo eine besondere Angst, die auch da-
zu dient, besondere Maßnahmen zu
rechtfertigen. Zwar sind die genannten
Körperscanner umstritten und wurden
in der ersten „Nacktscanner“-Debatte
2008 politisch und gesellschaftlich weit-
gehend abgelehnt – unter den neuen
Vorzeichen eines (wenn auch geschei-
terten) Attentats und der aufkommen-
den Angst vor neuen Attentaten wird
ein Einsatz jedoch gerechtfertigt und
möglich. Wie paradox diese Situation ist,
wird spätestens dann deutlich, wenn
darauf hingewiesen wird, dass der Flug-
verkehr das derzeit sicherste Verkehrs-
mittel ist, mit dem sich Menschen fort-
bewegen können.

Welche Vorstellung von „Sicherheit“
dem Handeln, das Sicherheit herstellen
will, zugrunde liegt, ist nicht trivial. Es
müssen verschiedene Ebenen betrach-
tet werden: Erstens: Wie bereits ange-
merkt wählen wir aus Gründen der Miss-
brauchsgefahr einen engen Sicherheits-
begriff, der sich als Unversehrtheit der
Integrität des Individuums (speziell sei-
nes Körpers) und kritischer Infrastruktu-
ren fassen lässt.

Zweitens: Sicher zu sein hat mit be-
stimmten Überzeugungen hinsichtlich
des eigenen Überlebens, zukünftiger
Handlungsoptionen wie auch bestimm-
ter emotionaler Zustände zu tun. Diese
individuellen Modi von Sicherheit sind
ernst zu nehmen, aber nicht umstands-
los auf die politische Ebene übertragbar.
So erscheint es sinnvoll, Angst- und Si-
cherheitsdiskurse möglichst weitge-
hend voneinander zu entkoppeln.

Drittens: Gleichzeitig müssen diese
Diskurse in Rechts- und Wertediskurse
einer Gesellschaft eingebunden wer-
den. Es muss diskutiert werden, welche
Bedeutung und Gewichtung subjektive
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Sicherheitsbedürfnisse und objektive Si-
cherheitslagen haben, wie diese mitein-
ander zusammenhängen und welcher
Bedarf an rechtlichen Bestimmungen
sich daraus ergibt.

III. Sicherheit und
Sicherheitstechniken

Zur Herstellung von Sicherheit wird
immer auch auf Technik zurückgegrif-
fen. Dies ist keine spezifisch moderne
Erfindung, sondern lässt sich – in my-
thologischem Gewand – bereits in der
Odysseus-Sage finden (zur Odysseus-
Metaphorik vgl. Elster, 2000): Im 5. Buch
der „Odyssee“ beschreibt Homer, wie
Odysseus von Kirke vor den Sirenen ge-
warnt wird, die mit ihrem betörenden
Gesang bereits viele Seeleute ins Verder-
ben gelockt haben. Odysseus ver-
schließt seinen Kameraden deswegen
die Ohren mit Bienenwachs und lässt
sich selbst an den Mast seines Schiffes
mit einem Seil festbinden, da er dem le-
gendären Gesang der Sirenen lauschen
und zugleich überleben will – was ihm
auf diese Art und Weise auch gelingt.
Aus dieser Geschichte lassen sich vier
Merkmale extrahieren, die in Bezug auf
eine Diskussion von Sicherheitstechni-
ken auch heute noch relevant sind: (1)
Zur Erlangung eines bestimmten Zieles,
d. h. zur Sicherung des Weges dorthin,
sind manchmal Einschränkungen nötig;
(2) zur Einschränkung benötigt man
technische Artefakte; (3) man braucht
Informationen über die spezifische Art
der Gefahren, die die Zielerreichung be-
hindern können, um die Techniken opti-
mal zu wählen; und schließlich (4) sind
vertrauenswürdige Menschen nötig, die
den Einsatz der Techniken gemäß dem
aktuellen Bedürfnis nach Sicherheit re-
gulieren.

Heutzutage kommen komplexere
Technologien als Seil und Bienenwachs
zum Einsatz. Klassische Sicherheitstech-
niken folgen der Logik von Ein- und Aus-
schluss. Mit ihrer Hilfe wird der Zugang
von Menschen zu Orten reguliert, kon-
trolliert und überwacht. Dabei wird ge-
prüft, was der Mensch besitzt (einen
Pass, eine Zugangsberechtigung, aber
auch Sprengstoffe, Waffen, etc.), was ein
Mensch weiß (Passwort, Codes) oder
wer ein Mensch ist (biometrische Kon-
trolle zur Identifikation oder Authentifi-
zierung) (vgl. Guinier, 1990; Ammicht
Quinn & Rampp, 2009a). Moderne Sicher-
heitssysteme, wie beispielsweise soge-
nannte intelligente Kameras (Smart
CCTV), können mehrere dieser Funktio-
nen integrieren. Darüber hinaus ist zu
bemerken, dass im Rahmen von Sicher-

heitslösungen nicht mehr nur physi-
sche Barrieren (Mauern, Portallösun-
gen) errichtet werden, um damit Orte
und Personen voneinander abzutren-
nen, sondern dass Technik auch dazu
beitragen kann, dass die Sicherheits-
maßnahmen unsichtbar werden. Als
Beispiel hierfür sind jegliche „stand-off“
arbeitenden Geräte zur Detektion ge-
fährlicher Objekte (und Individuen) zu
nennen, die zur Kontrolle von öffentlich
zugänglichen Orten, etwa Bahnhöfe
und Flughäfen, eingesetzt werden. Da-
mit wird eine Sicherheitsarchitektur an-
gezielt, die sich dem individuellen Be-
wusstsein entzieht und dadurch auf
zweierlei Weise mit den Ängsten der
Menschen umgeht: Zum einen wird der
„normale Betrieb“ aufrechterhalten, in-
dem keinerlei sicht- und greifbare Maß-
nahmen Einfluss auf das Verhalten neh-
men. Zum anderen aber entsteht durch
die Ungreifbarkeit ein diffuses Sicher-
heitsgefühl, das nicht mehr klar unter-
scheiden lässt zwischen aktueller Ge-
fahr von außen und der Gefahr, die po-
tenziell von dem Vertrauen in u. U. inef-
fektive und wenig „sichere“ Sicherheits-
systeme ausgeht.

Körperscanner stellen zunächst ei-
ne Art von klassischer Sicherheitstech-
nik dar, die dazu genutzt wird, den Zu-
gang zu Orten zu regulieren. Entspre-
chend lassen sich die Körperscanner
als Technik kategorisieren, die die Fra-
ge nach dem, was man hat, beantwor-
ten. Gerade Portalscanner scheinen
durch ihre Unübersehbarkeit einen di-
rekten Einfluss auf die Sicherheitsge-
fühle der Betroffenen – Reisende und
Flughafenmitarbeiter – zu haben, inso-
fern sie die Möglichkeit zu umfassen-

dem Schutz
suggerieren.
Allerdings sind
mit dem Einsatz
von Körperscan-
nern Probleme
verbunden, die
auch in der öf-
fentlichen De-
batte immer
wieder eine Rol-
le spielen.

IV. Probleme beim Einsatz von
Körperscannern

Die Probleme, die sich durch den Ein-
satz von Körperscannern ergeben, las-
sen sich in drei große Bereiche einteilen:
(a) Gesundheit und Risikokommunika-
tion; (b) Privatheit; (c) Implementierung.

(a) Wie Debatten über die Gesund-
heitsgefahr von Röntgenstrahlen oder
über die Problematik von Mobilfunkma-
sten zeigen, gibt es in Bezug auf „Strah-
len“ zum Teil erhebliche Befürchtungen
und Ängste. Da auch die meisten Kör-
perscanner die zu kontrollierenden
Menschen „bestrahlen“, ist besondere
Sorgfalt auf die Untersuchung der tat-
sächlichen Gefahr, die von diesen Strah-
len ausgeht, zu legen. Auch wenn bishe-
rige Untersuchungen gezeigt haben,
dass keine gesundheitsgefährdenden
Risiken von Körperscannern ausgehen,
sind diese Ergebnisse allein nicht ge-
nug, um den Befürchtungen vieler Men-
schen entgegenzutreten. Vielmehr
muss auf diese durchaus realen Ängste
mit einer besonderen Sorgfalt bei der
Kommunikation der Risiken geachtet
werden. Alternative Techniken, die bei-
spielsweise die natürliche Terahertz-
Strahlung des menschlichen Körpers
messen oder die natürliche Strahlung
der Umgebung ausnutzen (sogenannte
passive Systeme), scheinen prima facie
eine geeignete Alternative zu sein. Pas-
sive Systeme bringen allerdings die Her-
ausforderung mit sich, dass sie z. T. auch
und gerade zur Überwachung außer-
halb von geschlossenen Räumen geeig-
net sind und insofern andere Problema-
tiken (beispielsweise hohe Eingriffstiefe
bei gleichzeitig mangelnder Informa-
tion der betroffenen Personen) mit sich
bringen.

(b) Ein zentrales Problem der Kör-
perscanner ist die Erzeugung von „Nak-
ktbildern“, wie an den aktuellen Debat-
ten deutlich wird. Ein solches Bild wird
(im Kontext „Sicherheitskontrolle“ oder
„Überwachung“) als unzulässiger Ein-
griff in die Privatsphäre angesehen. In
diesem Kontext meint „Privatheit“ dabei
sowohl die Immunität vor den Blicken
und Urteilen anderer Menschen, die Fä-
higkeit zu kontrollieren, wer Informatio-
nen über uns und wer Zugang zu diesen
Informationen hat sowie auch die Fä-
higkeit, wichtige „Entscheidungsho-
heit“ in Bezug auf die Wahl von Bezie-
hungen, Lebensform, Familie etc. zu be-
halten (vgl. Ammicht Quinn & Rampp,
2009b).

Insofern lassen sich verschiedene Di-
mensionen des Privatheits-Schutzes
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unterscheiden, je nachdem, ob es um
das Verhältnis von Bürgern und (staat-
licher) Autorität geht, um das Verhältnis
von Bürgern untereinander oder um
das Selbstverhältnis des Menschen zu
sich. Ein politisch/gesellschaftlicher Be-
griff von Privatheit, wie er in Bezug auf
das Verhältnis von Staat und Individuum
und das Verhältnis der Bürger unterein-
ander zum Ausdruck kommt, hebt dabei
die grundlegende Wichtigkeit von Pri-
vatheit für das Leben des Einzelnen,
aber auch für die Gesellschaft als ganze
hervor. In demokratischen Staaten ist
Privatheit der verfassungsmäßig zuge-
standene Grundstein aller weiteren
Freiheitsrechte: Redefreiheit, Versamm-
lungsfreiheit, Meinungsfreiheit bei-
spielsweise basieren auf der Idee, dass
es eine Privatsphäre gibt, die nicht von
anderen verletzt oder zerstört werden
sollte. Ein solches Recht, nicht jede
Handlung, jede Aussage, jede Form
menschlichen Kontakts vor einem mög-
lichen Auge der Öffentlichkeit abwägen
zu müssen, ist Kernbestand mensch-
licher Würde und Autonomie. Privatheit
ist damit grundlegend der Respekt, den
eine Gesellschaft der Verletzbarkeit ei-
nes Individuums schuldet (vgl. Ammicht
Quinn & Rampp, 2009b).

Die Privatheits-Problematik ist hin-
sichtlich der Körperscanner insofern re-
levant, als dass die Daten, die mittels
dieser Technik erhoben werden, zu-
tiefst „intime Daten“ sind. Im Regelfall
können Bilder des nackten Körpers
nicht ohne ausdrückliche Zustimmung
des betroffenen Menschen produziert
werden. Das zentrale Moment der Frei-
willigkeit muss hier beachtet werden.
Einer der Gründe dafür ist, dass manche
Menschen eine solche Form von Nackt-
heit im öffentlichen Raum als unange-
nehm empfinden mögen; für andere
gibt es klare kulturelle oder religiöse
Verbote der Nacktheit im öffentlichen
Raum.

Auch die spezifisch westliche Freizü-
gigkeit im Umgang mit dem Körper,
speziell die Tatsache, dass der menschli-
che Körper oft (freiwillig) sichtbar ge-
macht wird, spricht nicht gegen die
prinzipiell einzufordernde Vorsicht im
Umgang mit Nacktbildern, sondern fügt
der Problematik eine weitere Dimen-
sion hinzu: Gerade Körper, die nicht der
engen Körpernorm entsprechen, kön-
nen als zutiefst schambesetzt wahrge-
nommen werden.

Eine Gruppe von Menschen wird zu-
dem in besonderer Weise von den Kör-
perscannern betroffen. Dabei handelt
es sich um Menschen, die hinsichtlich
ihres Körpers (zumindest subjektive)

Gründe haben, etwas nicht „an den Tag“
zu legen. Darunter befinden sich Men-
schen mit versteckten (schambesetz-
ten) Behinderungen sowie Menschen,
deren soziales Geschlecht nicht mit
dem biologischen Geschlecht überein-
stimmt. Zur ersten Gruppe zählen vor al-
lem Menschen, die etwa künstliche Dar-
mausgänge haben oder Windeln tragen
müssen,4 aber auch Menschen, die Pro-
thesen tragen. Diese technischen Arte-
fakte werden von den Betroffenen oft
als Grund dafür erfahren, dass Privats-
phäre für sie generell reduziert ist. Ein
Zwang zur „Veröffentlichung“ ihrer inti-
men Beschaffenheit kann dieses Gefühl
verstärken.

In der aktuellen Debatte wird immer
wieder darauf hingewiesen, dass die Ge-
räte der sogenannten „zweiten Genera-
tion“ über Anonymisierungsmechanis-
men verfügen, die keine genuinen Nak-
ktbilder mehr zeigen, sondern nur Pik-
togramme erstellen, d. h. relevante Si-
cherheitsmerkmale auf eine neutrale Fi-
gur projizieren. Eine solche Anonymisie-
rung bringt für viele Menschen eine
grundlegende Verbesserung des Kon-
trollvorgangs. An dieser „Anonymisie-
rungsstrategie“ sind indes drei Punkte
hervorzuheben:

Erstens bleiben die Scanner Teil eines
Sicherheitssystems, dessen Funktion
davon abhängt, dass von den erhobe-
nen Daten auf die Person zurück-ge-
schlossen werden kann. Es muss also
zumindest gewährleistet werden, dass
im Falle etwa der Detektion von Waffen
ein Zugriff auf die Person erfolgen kann.

Zweitens existieren zwar seit einiger
Zeit Algorithmen, mittels derer die De-
tails der Körperbilder reduziert werden
können. Diese werden beispielsweise
auch in der aktuellen Probephase der
US-amerikanischen Verkehrssicherheits-
behörde TSA verwendet. Allerdings wur-
de bis vor kurzem bezweifelt, dass eine
vollautomatische Verfremdung des Bil-
des ohne den Verlust von sicherheitsre-
levanten Details möglich sei. Deswegen
ist die Behauptung, dass dies nun mög-
lich sei, von unabhängiger Stelle zu
überprüfen. Solange die Vermutung im
Raum steht, dass die Verfremdung des
Körperabbildes bzw. die Darstellung der
„verdächtigen Körperzonen“ die Beur-
teilung des Bildes durch Menschen zur
Grundlage hat, bleiben Überlegungen
zum Schutz der Privatsphäre aktuell. Die
technischen Hürden für die Realisierung
von vollautomatischen Scan- und Aus-
wertungsprozessen sind dabei nicht zu
unterschätzen, da diese voraussetzt,
dass der Automatisierungs-Algorithmus
menschliche von nicht-menschlichen

Merkmalen am gescannten Körper
unterscheiden kann.

Drittens ergibt sich damit das Pro-
blem, dass nicht alle nicht-mensch-
lichen unter der Kleidung verborgenen
Merkmale Keramikmesser und Plastik-
sprengstoffe sein müssen. Es gibt nicht-
menschliche Merkmale, die ein solches
automatisiertes und anonymisiertes Sy-
stem als verdächtig erkennen würde,
die aber in keiner Weise sicherheitsrele-
vant sind. Dies beträfe vor allem Men-
schen mit verdeckten Behinderungen,
die Dinge an ihrem Körper tragen müs-
sen und dadurch leicht als pauschal
„verdächtig“ erscheinen können.

(c) Bislang wird der Einsatz der Kör-
perscanner an Flughäfen diskutiert. Der
Flughafen ist für Sicherheitsfragen ein
spezieller Ort: Hier bewegen sich sehr
viele Menschen, die ein Fortbewe-
gungsmittel nutzen wollen, dessen
Missbrauch große Gefahren birgt. Es
scheint aufgrund der gemeinsamen
Interessen der Menschen an diesem Ort
– nämlich eine gewisse Sicherheit, Plan-
barkeit und Zuversichtlichkeit zu be-
wahren – gerechtfertigt, gewisse Ein-
schränkungen der (Handlungs-)-
Freiheit, aber auch der Privatheit und
anderer wichtiger Werte und Güter in
Kauf zu nehmen.

Hier wird die ganze Ambivalenz von
Sicherheitsmaßnahmen deutlich: einer-
seits schränken sie Freiheiten ein, ande-
rerseits ermöglichen sie aber gerade
dadurch die Handlungsfähigkeit der In-
dividuen wie auch des Kollektivs. Werte
wie Freiheit, Gerechtigkeit oder Gleich-
heit, die an diesem Ort eingeschränkt
werden können, können und dürfen
allerdings niemals zu Gunsten eines an-
deren Wertes vollständig aufgehoben
werden. Die Einschränkung bestimmter
Werte muss argumentativ begründbar
bleiben und sich im Falle von Flugsiche-
rungsmaßnahmen sowohl auf die Inte-
ressen aller Betroffenen als auch auf die
Angemessenheit der Maßnahme bezie-
hen. Dazu zählt vor allem der Hinweis
darauf, dass sich Sicherheitsmaßnah-
men mit Bezug auf einen konkreten Be-
griff von Sicherheit rechtfertigen lassen
müssen: Es muss klar sein, welche Ge-
fahr oder welches Risiko von wem mit
welcher Wahrscheinlichkeit ausgeht;
diese konkreten Risiken sollen durch
den Einsatz einer Sicherheitstechnik mi-
nimiert werden. Keine Technik kann ei-
ne umfassende Sicherheit herstellen;

4 Gemeint sind an dieser Stelle vor allem erwachsene Men-
schen, die an Inkontinenz leiden. Für Kleinkinder, die Win-
deln tragen, ist dieser Umstand natürlich nicht schambe-
setzt. Allerdings stellen sich hinsichtlich des Scans von
Kindern eigene Probleme, wie etwa der Verstoß von Ge-
setzen zum Schutz vor Kinderpornographie.
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umfassende Sicherheit ist eine soziale
Fiktion.

V. Abschließende Bemerkungen

Als Fazit der vorangegangenen Über-
legungen sollen im Folgenden thesenar-
tige Überlegungen angestellt werden,
die auf weiteren Diskussions- und For-
schungsbedarf verweisen:

(A) Was mit einem Konzept von
Sicherheit genau gemeint ist, muss vor
dem Hintergrund der aktuellen Debat-
ten weiter untersucht werden. Für poli-
tische Argumentationen zeigt sich ein
Bedarf an klaren Verwendungen des Be-
griffs, in denen deutlich gemacht wird,
was mit Sicherheit gemeint ist und wes-
halb dies im jeweiligen Fall die relevante
Kategorie ist.

(B) Damit hängt die Notwendigkeit zu-
sammen, das Verhältnis von Angst, Si-
cherheit und Sicherheitsrhetorik genau-
er zu studieren. Wiewohl der Prozess ei-
ner „Versicherheitlichung“ und des ra-
santen Aufstiegs des Themas „Sicherheit“
empirisch gut beschrieben sind, so sind
auf der normativen Ebene die Fragen
hierzu keineswegs umfassend erforscht.

(C) Der Einsatz von Sicherheitsmaß-
nahmen allgemein, speziell aber von Si-

cherheitstechniken an Flughäfen bedarf
weiterer Forschung zum Stellenwert
des Flugverkehrs für die Mobilität von
Menschen. Damit hängt die Frage zu-
sammen, inwieweit Sicherheitstechni-
ken und -architekturen dazu tendieren,
ausgreifend zu werden und Mobilität
grundsätzlich einzuschränken.

(D) Aus all dem folgt, dass es vertiefter
Forschung zu den rechtlichen Bestim-
mungen und Bestimmbarkeiten bedarf.
Dies bezieht sich sowohl auf die Frage,
an welchen Orten mit welcher recht-
lichen Begründung welche Techniken (z.
B. der Körperscanner) wie einsetzbar
sind, aber auch die Frage, inwieweit das
Thema „Sicherheit“ ein öffentliches The-
ma ist, das öffentliche Kontrolle und
Kontrollierbarkeit voraussetzt.

(E) Damit verbunden sind letzten En-
des genuin philosophisch-ethische Fra-
gen nach der gesellschaftlichen Zukunft:
Es geht in technischen und Sicherheits-
diskursen eben nicht zuletzt um die Fra-
ge, in welcher Gesellschaft wir leben
wollen.
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